
 
 

 

Merkblatt Ausbildungsunterstützung 
für junge Korporationsbürgerinnen und -bürger 
 
Zur Förderung der beruflichen Weiterbildung und Schulung Jugendlicher und junger Erwach-
sener gewährt die Korporation Luzern einen Beitrag an die Kosten der Berufslehre oder des 
Besuches einer öffentlich anerkannten Schule in der Schweiz, von privaten wie von öffentli-
chen Trägerschaften.  
 
Bürgerinnen und Bürger, die die nachstehenden Voraussetzungen erfüllen, können maximal 
fünfmal einen Beitrag von jeweils CHF 400.00 pro Jahr beziehen. 
 
Dafür sind alle folgenden Voraussetzungen im betreffenden Bezugsjahr zu erfüllen: 
 
1. Wohnsitz im Kanton Luzern 

Bürgerinnen und Bürger der Korporation Luzern mit Wohnsitz im Kanton Luzern 
(Personalausweis (ID/Pass) ist vorzuweisen). 

2. Zwischen dem 15. und 22. Altersjahr 
Der Jahrgang ist massgebend. Somit können im Jahr 2025 Personen mit den Jahrgängen 
2003 bis 2010 einen Unterstützungsbeitrag beanspruchen. 

3. In Ausbildung 
Bürgerinnen und Bürger müssen im Zeitpunkt der Abholung des Beitrages die obligatori-
sche Schulpflicht erfüllt haben und in einem Lehrverhältnis mit genehmigtem, schweizeri-
schem Lehrvertrag oder in einer öffentlich anerkannten Schule (z.B. Gymnasium / Fach-
hochschule / Universität) in der Schweiz im Sinne einer hauptzeitlichen Tätigkeit sein (phy-
sische Kopie oder digitale Vorlage des Lehrvertrages oder einer Immatrikulationsbestäti-
gung am Anlass zwingend notwendig). 

4. Der Beitrag muss von den Bürgerinnen und Bürgern persönlich, anlässlich den jeweils am 
Informationsbildschirm im Korporationsgebäude publizierten Anlässen abgeholt werden. 
Der Erhalt des Beitrages wird mit der Unterschrift bestätigt. 

 
Über die Einhaltung der vorgenannten Voraussetzungen und über die Anspruchsberechtigung 
entscheidet im Zweifelsfall abschliessend das am Auszahlungstag anwesende Mitglied des 
Korporationsrates. 
 
Laut schriftlicher Stellungnahme der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern vom 12.07.2010 
ist dieser Beitrag gemäss § 31 lit. d StG / Art. 24 lit. d DBG einkommenssteuerfrei. 
 
 
Luzern, 24. September 2025 
 
 
KORPORATION LUZERN 
Korporationsrat 
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